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Verordnung zur Änderung der 
Landesdüngeverordnung

Vom 24. März 2020

Auf Grund des § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 3, 
Absatz 5 Nummer 1 und Absatz 6 Nummer 1 der Dünge-
verordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl.  I S. 1305) verord-
net die Landesregierung:

Artikel 1

Die Landesdüngeverordnung vom 19. Februar 2019 (GV. 
NRW. S. 128) wird wie folgt geändert:

1.  § 2 wird aufgehoben.

2.  § 3 wird § 2 und wie folgt geändert:

 a)   Satz 1 wird Absatz 1 und nach der Angabe „§ 1“ 
wird die Angabe „Nummer 1“ eingefügt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 c)  Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:

   „(2) Die weitergehenden Anforderungen des §  4 
gelten nicht in Bereichen solcher Gebiete, in denen 
nach der wie folgt beschriebenen Methodik weder 
mehr als 37,5 Milligramm Nitrat je Liter und eine 
ansteigende Tendenz noch mehr als 50 Milligramm 
Nitrat je Liter festgestellt worden sind. 

 Die Abgrenzung dieser Bereiche erfolgt

 a)   auf Grundlage der Zustands- und Trendermittlung 
gemäß Grundwasserverordnung für den dritten 
Bewirtschaftungsplan der Wasserrahmenrichtlinie 
mit den Monitoringergebnissen des Zeitraums der 
Jahre 2013 bis 2018 und

 b)   auf Grundlage von Modellierungsergebnissen zur 
höchstmöglichen, landwirtschaftlich bedingten 
Stickstoffemission zur Einhaltung einer Nitrat-
konzentration von 50 Milligramm Nitrat je Liter in 
einem 100 mal 100 Meter Raster.

  (3) Die Gebiete, in denen die weitergehenden Anfor-
derungen nach §  4 gelten, werden als Karte darge-
stellt und sind in digitaler Form im Internet unter der 
Adresse „https://www.elwasweb.nrw.de“ einsehbar.“

3.  § 4 wird § 3 und wie folgt gefasst:

 „§  3
 Einteilung von Feldblöcken bezüglich der 
 weitergehenden Anforderungen

  (1) Die Bereiche, in denen die weitergehenden Anfor-
derungen nach § 4 gelten, werden Feldblöcken als Re-
ferenzparzellen nach der Flächen-VO vom 12. Sep-
tember 2006 (GV. NRW. S. 450), in der jeweils gelten-
den Fassung, zugeordnet.

  (2) Die weitergehenden Anforderungen nach § 4 gel-
ten in denjenigen Feldblöcken, in denen das arithme-
tische Mittel der Werte für die Rasterpunkte nach § 2 
Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b 60 Kilogramm Stickstoff 
je Hektar und Jahr unterschreitet. Die Einstufung der 
Feldblöcke ist in digitaler Form im Internet unter der 
Adresse „https://www.url.nrw/duev“ einsehbar

4.  § 5 wird § 4 und wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „Abweichende“ 
durch das Wort „Weitergehende“ und das Wort 
„Schlägen“ durch das Wort „Feldblöcken“ ersetzt.

 b)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer  1 werden die 
Wörter „auf den Schlägen“ durch die Wörter 
„in Feldblöcken“ ersetzt.

  bb)   In Nummer  2 werden die Wörter „Satz  2, 3 
und 4“ durch die Wörter „Satz  2 und 3“ er-
setzt.

5.  § 6 wird § 5 und wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „auf nicht 
nitratbelasteten Schlägen“ durch die Wörter „in 
nicht nitratbelasteten Feldblöcken“ ersetzt.

 b)   In dem Satzteil vor Nummer  1 wird das Wort 
„Schläge“ durch das Wort „Feldblöcke“ ersetzt.

6.  Die §§ 7 bis 9 werden die §§ 6 bis 8.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 24. März 2020

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r 

– GV. NRW. 2020 S. 198

Änderung der Satzung für den Wasserverband 
Eifel-Rur

Vom 9. Dezember 2019

Die Verbandsversammlung hat auf Grund der §§  10 
Abs. 1, 11 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Wasser-
verband Eifel-Rur (Eifel-Rur Verbandsgesetz – Eifel-
RurVG) vom 07. Februar 1990 (GV. NRW. S. 106), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), 
am 18. Dezember 2017 beschlossen, die Satzung des Was-
serverbandes Eifel-Rur vom 04. Oktober 1993 (GV. NRW. 
S.  976), zuletzt geändert durch Beschluss der Verbands-
versammlung vom 18. Dezember 2017 (GV. NRW. 
2018 S. 198), wie folgt zu ändern:

§ 8 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Wertgrenze für Geschäfte und sonstige Angelegen-
heiten von herausragender Be deutung wird – im Rahmen 
des festgestellten Wirtschaftsplanes – wie folgt festge-
setzt:

– für Kreditaufnahmen  über 15 Mio. €
– für alle sonstigen Geschäfte über 1,5 Mio. €

Die Zustimmung des Verbandsrates für die Erteilung von 
Aufträgen im Rahmen von In vestitionsprojekten gilt – 
bis zu einer Auftragshöhe von 5 Mio. € – bereits dann als 
erteilt, wenn der Verbandsrat dem jeweiligen Projekt-
budget zuvor zugestimmt hat, und dieses Budget im 
Zuge der Projektabwicklung nicht um mehr als 15 % 
überschritten wird.

Im Falle einer voraussichtlichen Budgetüberschreitung 
von mehr als 15 % bedarf es einer erneuten Zustimmung 
des Verbandsrates.

Der Vorstand informiert den Verbandsrat fortlaufend 
über den Stand der Investitionspro jekte mit einem Bud-
get von mehr als 1,5 Mio. € und über die in diesen Pro-
jekten erteilten Aufträge mit einem Wert von jeweils 
mehr als 1,5 Mio. €.“

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Eifel-RurVG 
gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,
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c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Genehmigung

Die vorstehende Satzungsänderung wurde mit Erlass des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
27. Februar 2020, Az.: IV-1-07209003, gemäß § 11 Abs. 2 
Eifel-RurVG genehmigt.

Düren, den 10. März 2020

Wasserverband Eifel-Rur

Der Vorstand

Dr. Joachim  R e i c h e r t

– GV. NRW. 2020 S. 198
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